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Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank 

Vom 23. November 1967 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 
26. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 745), zuletzt ge
ändert durch das Gesetz zur Förderung der Stabilität 
und des Wachst.ums der Wirtschaft. vom 8. Juni 1967 
(Bundesgesetzbl. I S. 582), wird wie folgt geändert: 

In § 20 Abs. 1 Nr. 1 werden ersetzt 

1. in Buchstabe a das Wort „drei" durch das Wort 
,,sechs", 

2. in Buchstabe b das Wort „vierhundert" durch das 
Wort „sechshundert", 

3. in Buchstabe c das Wort „zweihundert" durch das 
Wort „vierhundert", 

4. in Buchstabe f das Wort „zwanzig" durch das 
Wort „vierzig" und das Wort „vierzig" durch das 
Wort „achtzig". 

Artikel 2 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Uberleilungsgesctzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. l S. 1) auch im Land Berlin. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver
kündung in Kraft. 

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates 
sind gewahrt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 23. November 1967 

Der Bundespräsident 
Lübke 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 
Brandt 

Der Bundesminister für Wirtschaft 
Schiller 

Der Bundesminister der Finanzen 
Strauß 
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Verordnung 
zu § 43 Abs. 1 der Bundesdisziplinarordnung 

Vom 20. November 1967 

Auf Grund des § 43 Abs. 1 der Bundesdisziplinar
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. Juli 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 750) wird im Ein
vernehmen mit den Bundesministern der Finanzen 
und für Verkehr verordnet: 

§ 1 

Für Beamte der Bundeszollverwaltung und der 
Deutschen Bundesbahn mit dienstlichem Wohnsitz 
im Ausland ist die Kammer beim Bundesdisziplinar
gericht zuständig, die dem dienstlichen Wohnsitz 
am nächsten liegt. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Ver
kündung in Kraft. 

Bonn, den 20. November 1967 

Der Bundesminister des Innern 
Lücke 

Verordnung 
zu§ 131 Abs. 2 der Bundesdisziplinarordnung 

Vom 20. November 1967 

Auf Grund des § 131 Abs. 2 der Bundesdisziplinar
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. Juli 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 750) wird verord
net: 

§ 1 

Dienstbezüge im Sinne des Abschnitts II und des 
§ 92 der Bundesdisziplinarordnung sind Grundgehalt, 
Ortszuschlag, örtlicher Sonderzuschlag, Amtszulagen, 
Stellenzulagen und Ausgleichszulagen nach dem 
Bundesbesoldungsgesetz sowie Unterhaltszuschüsse 
ohne Kinderzuschläge nach der Unterhaltszuschuß
verordnung. 

§ 2 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uber
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetz
blatt I S. 1) in Verbindung mit Artikel VI des Ge
setzes zur Neuordnung des Bundesdisziplinarrechts 
vom 20. Juli 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 725) auch im 
Land Berlin. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Okto
ber 1967 in Kraft. 

Bonn, den 20. November 1967 

Der Bundesminister des Innern 
Lücke 
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Verordnung 
zur Änderung der Verordnung nach § 47 des Bundessozialhilfegesetzes 

(Eingliederung·shilfe-Verordnung) 

Vom 21. November 1967 

Auf Grund des § 47 des Bundessozialhilfegesetzes 
vom 30. Juni 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 815), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 31. August 1965 (Bundes
geselzbl. I S. 1027), verordnet die Bundesregierung 
mit Zustimmung des Bundesrates: 

§ 1 

In § 10 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung nach § 47 
des Bundessozialhilfegesetzes (Eingliederungshilfe
Verordnung) vom 27. Mai 1964 (Bundesgesetzbl. I 
S. 339) wird die Zahl ,,45" durch die Zahl „60" er
setzt. 

§ 2 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uber
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetz
blatt I S. 1) in Verbindung mit § 152 des Bundes
sozialhilfegesetzes auch im Land Berlin. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die 
Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft. 

Bonn, den 21. November 1967 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 
Brandt 

Der Bundesminister des Innern 
Lücke 
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Allgemeine Anordnung 
über die Vertretung bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis 

im Bereich der Deutschen Bundesbahn 

Vom 2. November 1967 

Auf Crund des § 174 Abs. 3 des Bundesbeamten
qeselzes vom 14 . .Juli 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 551) 
in der Fclssung vom 22. Oktober 1965 (Bundesgesetz
blatt I S. 1776), zuletzt geändert durch das Gesetz 
zur Neuordnung des Bundesdisziplinarrechts vom 
20. Juli 1967 (Bundes9<'S<'tzbl. I S. 725), ordnen wir an: 

I. 

Zur gerichtlichen Vertretung der Deutschen Bun
desbahn, vertreten durch den Vorstand der Deut
schen Bundesbahn als oberste Dienstbehörde, sind 
je innerhalb ihres Geschäftsbereichs die Bundes
bahndirektionen, die Bundesbahn-Zentralämter und 
das Bundesbahn-Sozialamt berufen. Dies gilt nicht 
für die Fälle, in denen dem Vorstand oder der 
Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn die 
erste Entscheidung zusteht. 

II. 

Innerhalb des Geschäftsbereichs der Oberbetriebs
leitungen und der besonderen Amter, denen be
stimmte Geschäfte für einen oder mehrere Direk
ti.onsbezirke übertragen sind, liegt die gerichtliche 

Vertretung der Deutschen Bundesbahn, vertreten 
durch den Vorstand der Deutschen Bundesbahn als 
oberste Dienstbehörde, der Bundesbahndirektion ob, 
in deren Bezirk die Oberbetriebsleitungen oder die 
besonderen Ämter ihren Sitz haben, wenn sie nicht 
einer anderen Dienststelle unterstellt sind, die nach 
Abschnitt I dieser Anordnung zur gerichtlichen Ver
tretung des Dienstherrn befugt ist. Dies gilt nicht 
für die Fälle, in denen dem Vorstand oder der 
Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn die 
erste Entscheidung zusteht. 

III. 

Wir behalten uns im Einzelfall die gerichtliche 
Vertretung der Deutschen Bundesbahn in den Fäl
len des Abschnittes I Satz 1 und des Abschnittes II 
dieser Allgemeinen Anordnung vor. 

IV. 

Diese Anordnung tritt am Tage nach ihrer Ver
öffentlichung in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt tritt 
die Allgemeine Anordnung vom 14. Dezember 1953 
(Bundesgesetzbl. I S. 1601) außer Kraft. 

Frankfurt a. M., den 2. November 1967 

Der Vorstand 
der Deutschen Bundesbahn 

Stukenberg 
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Anordnung 
zur Durchführung der Bundesdisziplinarordnung 

für die Bundesfinanzverwaltung 

Vom 17. November 1967 

Auf Grund des § 15 Abs. 2, des § 29 und des 
§ 31 Abs. 2 der Bundesdisziplinarordnung in der 
Fassung der Bckannlrnuchung vom 20. Juli 1967 
(Bundesgcselzbl. I S. 750) wird ungeordnet: 

I. 

(l) Dienslvorgesetztc im Sinne des § 29 BDO sind 

1. der Bundesminister der Finanzen, 

2. der Pr~isident des Bundesfinanzhofes, 

3. der PrJ.sident der Bundesschuldenverwaltung, 

4. die Oberfinanzpräsidenten, 

5. der Präsident der Bundesmonopolverwaltung für 
Branntwein, 

6. der Bundesbeauftragte für die Behandlung von 
Zahlungen an die Konversionskasse, 

7. der Leiter der Zentralen Bundesbetriebsprü
fungsstelle - Steuer-, 

8. die Vorsteher der Hauptzollämter, 

9. die Vorsteher der Zollfahndungsstellen, 

10. die Leiter der Zollschulen, 

11. der Leiter des Beschaffungsamts der Bundes-
zollverwaltung, 

12. die Leiter der ForsUimler, 

13. die Leiter der Bundesvermögensstellen, 

14. der Leiter der Besoldungsstelle der Bundes-
finanzverwaltung, 

15. die Leiter der Oberförstereien, 

16. die Leiter der Zollhundeschulen, 

17. die Vorsteher der Zollämter, die selbst die Ge
schäftsaufsicht ausüben (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 der 
Geschäftsordnung für die Hauptzollämter und 
ihre Dienststellen -- HGO -), 

18. die Zollkommissare hinsichtlich der ihnen unter
stellten Beamten des Aufsichtsdienstes und, so
weit ihnen die Geschäftsaufsicht über Zollämter 
zusteht (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 der HGO), auch hin
sichtlich der Beamten dieser Dienststellen, ein
schließlich der Vorsteher. 

(2) Geldbußen können verhängen 

a) nach § 29 Abs. 3 Nr. 1 BDO der Bundesminister 
der Finanzen, 

b) nach § 29 Abs. 3 Nr. 2 BDO die in Absatz 1 
Nr. 2 bis 7 genannten Dienstvorgesetzten, so
weit ihnen nicht weitergehende Befugnisse nach 
§ 29 Abs. 3 Satz 2 zustehen, 

c) nach § 29 Abs. 3 Nr. 3 BDO die in Absatz 1 Nr. 8 
bis 14 genannten Dienstvorgesetzten, die Leiter 
der Bundesvermögensstellen jedoch nur, soweit 
sie Beamte der Besoldungsgruppe A 13 oder 
einer höheren Besoldungsgruppe sind. 

II. 

Die Oberfinanzpräsidenten entscheiden über Be
schwerden gegen Disziplinarverfügungen aller ihnen 
nachgeordneten Dienstvorgesetzten. 

III. 

Die Disziplinarbefugnisse der obersten Dienst
behörde bei einem Ruhestandsbeamten werden auf 
die Oberfinanzdirektion übertragen, in deren Bezirk 
der Ruhestandsbeamte seinen Wohnsitz hat. Be
findet sich der Wohnsitz des Ruhestandsbeamten 
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes, 
übt die Oberfinanzdirektion, in deren Bereich der 
Ruhestandsbeamte seinen letzten dienstlichen 
Wohnsitz hatte, die Disziplinarbefugnisse aus. Für 
besondere Fälle behalte ich mir die Einleitung des 
förmlichen Disziplinarverfahrens vor. 

IV. 

Diese Anordnung tritt am 1. Dezember 1967 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Anordnung zur Durch
führung der Bundesdisziplinarordnung für die Bun
desfinanzverwaltung vom 23. September 1966 (Bun
desgesetzbl. I S. 597) außer Kraft. 

Bonn, den 17. November 1967 

Der Bundesminister der Finanzen 
Strauß 
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Bekanntmachung 
über die Ausprägung von Bundesmünzen im Nennwert von 5 Deutschen Mark 

(Humboldt-Gedenkmünze) 

Vom 29. November 1967 

Auf Grund des Gesetzes über die Ausprägung von 
Scheidemünzen vom 8. Juli 1950 (Bundesgesetzbl. 
S. 323) und des Änderungsgesetzes vom 18. Januar 
1963 (Bundesgesetzbl. I S. 55) wird demnächst zur 
Erinnerung an Wilhelm von Humboldt (* 22. 6. 1767 
Potsdam t 8. 4. 1835 Berlin) und Alexander von Hum
boldt (* 14. 9. 1769 Berlin t 6.5.1859 Berlin) eine Bun
desmünze (Gedenkmünze) im Nennwert von 5 Deut
schen Mark geprägt und in den Verkehr gebracht. Die 
Gesamtauflage ist noch nicht festgelegt, sie wird sich 
im wesentlichen nach dem Bedarf richten. 

Die Münze besteht aus einer Legierung von 
625 Tausendteilen Feinsilber und 375 Tausendteilen 
Kupfer. Sie hat einen Durchmesser von 29 mm und 
ein Gewicht von 11,2 Gramm. 

Das Gepräge auf beiden Seiten ist erhaben und 
von einem ebenfalls erhabenen glatten Rand um
rahmt, an den sich innen ein Perlkranz ansdlließt. 

Die Wertseite zeigt in der Mitte den Bundes
adler und beiderseits der Wertbezeidlnung die ge
teilte Jahreszahl 1967. Der Budlstabe F, das Münz
zeidlen der Staatlidlen Münze Stuttgart, ist unten 
redlts neben der 5 angebradlt. Die Umsdlrift lautet: 
+ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND + DEUT
SCHE 5 MARK +. 

Die Bildseite zeigt links das Profil Wilhelm von 
Humboldt's und redlts das Kopfbild Alexander von 
Humboldt's. Die Umsdlrift lautet: Wilhelm und 
Alexander von Humboldt. 

Der glatte Münzrand ist mit der vertieften In
sdlrift versehen: Freiheit erhöht - Zwang erstickt 
unsere Kraft. 

Der Entwurf der Münze stammt von dem Bild
hauer Hermann zur Strassen, Frankfurt a. M. 

Dies wird namens der Bundesregierung bekannt
gemadlt. 

Bonn, den 29. November 1967 

Der Bundesminister der Finanzen 
Strauß 

Abbildung der Münze 
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Hinweis auf Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften, 
die mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 

unmillelbilre Rechlswirksamkeit in der Bundesrepublik Deutschland erlangt haben 
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